
• Lerneinheit 9 – 11.11.2008

Überblick
• B. Der mangelfreie Vertrag

§ 11 Rechtsgeschäft und 
Willenserklärung



• II. Die Willenserklärung als Kernelement der 
Rechtsgeschäftslehre

• 1. Funktion und Begriff
• = (Private) Äußerung eines Willens, die auf 

einen rechtlichen Erfolg zielt, der nach der 
Rechtsordnung deshalb eintritt, weil er 
gewollt ist oder weil er gewollt erscheint
– Abgrenzung der Willenserklärung zu Realakt und 

geschäftsähnlicher Handlung
– Struktur der Willenserklärung

• Überblick: Äußerer (objektiver) und innerer (subjektiver) 
Tatbestand



• Der äußere Tatbestand
= Menschliches Verhalten, das sich aus der 
Sicht eines objektiven Betrachters als 
Äußerung eines bestimmten 
Rechtsfolgewillens darstellt

• Der innere Tatbestand
- Handlungswille

- Erklärungsbewusstsein
- Geschäftswille
(Hinweis: dies gilt – nur – für eine fehlerfreie Will enserklärung;
die Anforderungen an eine wirksame – anfechtbare – Wi llenserklärung 
sind geringer, Einzelheiten str. )



• Fall: Trierer Weinversteigerung
A aus Berlin besucht seinen 
Studienfreund F in Trier. Sie wollen sich 
in einem Weinlokal treffen. Zu dieser 
Zeit findet im Lokal gerade eine 
Weinversteigerung statt. Als A 
erscheint und F entdeckt, winkt er ihm 
mit erhobenem Arm zu. Der Auktionator 
versteht diese Geste als Gebot für ein 
Weinfass und erteilt A den Zuschlag. 
Muss A den Wein bezahlen?
(zur Vertiefung: BGHZ 91, 324)



– Arten von Willenserklärungen
• Empfangsbedürftige 

Willenserklärung
• Nicht empfangsbedürftige 

Willenserklärung
• Ausdrückliche schriftliche / 

mündliche Willenserklärung
• Konkludente Erklärung



• Schweigen als Willenserklärung?
–Grundsatz: Schweigen ist keine 

Willenserklärung
–Beredtes Schweigen
–Normiertes Schweigen

(zB §§ 108 II 2, § 177 II BGB)



– Exkurs: Schweigen auf ein kaufmännisches 
Bestätigungsschreiben
- Grundlage: Handelsbrauch, 
Vertrauensschutz

- Voraussetzungen (Tatbestand):
- Empfänger = Kaufmann
- Vertragsverhandlungen
- Bestätigungsschreiben kurz danach
- Inhalt: Bestätigung von Vertrag
- Absender redlich
- Kein unverzüglicher Widerspruch

- Rechtsfolge:
- Vertrag gem. Bestätigungsschreiben


